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Rundschreiben D 17/2009 
  
 
 
1. Anhebung des für eine Unfallrente notwendigen 

Erwerbsminderungsgrades (MdE) in der Landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung 

 
Als Anlage erhalten Sie das Schreiben des Spitzenverbandes der 
Landwirtschaftlichen Sozialversicherung vom 19.11.2009 mit der Bitte um 
Beachtung. 
 
 
2. Übernahme des Klartextes der ICD-10-Codes in D-Arzt-Berichten als 

Erstdiagnose  
 
Zunehmend unterrichten uns Unfallversicherungsträger darüber, dass via DALE-UV 
übermittelte Durchgangsarztberichte im Feld „Erstdiagnose“ lediglich den Text der 
angegebenen ICD-10-Codes enthalten.  
 
Die ICD-10-Verschlüsselung, wie auch die ICPM- und AO-Klassifikation, ist im 
Durchgangsarztbericht lediglich optional und nicht verpflichtend. Sie kann auf Grund 
der zumeist allgemein gehaltenen Formulierung die eigentliche Diagnose nicht 
ersetzen! 
 



 

 

Bitte bedenken Sie, dass der Durchgangsarztbericht erfahrungsgemäß die erste 
Information ist, mit der die Unfallversicherungsträger Kenntnis über einen 
Arbeitsunfall erhalten. 
Die Diagnose hat dabei nicht nur aus dokumentatorischen Gründen wesentliche 
Bedeutung, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die Heilverfahrenssteuerung. 
Daher sind die Unfallversicherungsträger auf eine Diagnose, die die klinischen und 
röntgenologischen Befunde, ggf. ergänzt um Zusatzuntersuchungen der technischen 
Medizin oder Ärzte anderer Fachgebiete zusammenfasst, zwingend angewiesen.  
 
Die bloße Übernahme des Klartextes der ICD-10-Codes bietet genau dieses nicht.  
 
Wir bitten Sie, dies zu beachten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
3. Preis der Vereinigung Berufsgenossenschaftliche Kliniken 2010 (Herbert-

Lauterbach-Preis) 
 
Die Vereinigung Berufsgenossenschaftlicher Kliniken (VBGK) schreibt den mit 
7.500,- EUR dotierten Preis für herausragende wissenschaftliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Unfallmedizin aus.  
 
Die eingereichte Arbeit kann in dem Kalenderjahr, das dem Verleihungsjahr 
vorangeht, in einer deutschen oder fremdsprachigen Zeitschrift oder in Buchform 
veröffentlicht oder in einem Manuskript niedergelegt sein. 
 
Eine bereits anderweitig ausgezeichnete oder einem anderen Gremium parallel 
vorgelegte Arbeit kann nicht eingereicht werden.  
 
Der Bewerbung sind vier Exemplare der Arbeit in deutscher Sprache inklusive einer 
kurzen Zusammenfassung und eine Erklärung beizufügen, dass die Arbeit nicht 
bereits anderweitig ausgezeichnet ist oder sich in einem anderen 
Bewerbungsverfahren befindet.  
 
Arbeiten sind bis zum 30. April 2010 bei der  
 
Vereinigung Berufsgenossenschaftlicher Kliniken (VBGK) 
Bergedorfer Straße 10 
21033 Hamburg 
 
einzureichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Schuck 
Geschäftsstellenleiterin 




